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a) BAO in der Fassung BGBl I 118/2015 in der derzeit 

(17.11.2015) anzuwendenden Fassung 

 

3. Führung von Büchern und Aufzeichnungen, Belegerteilungsverpflichtung 

... 

... 

 
§ 131. (1) Bücher, die gemäß den §§ 124 oder 125 zu führen sind oder die ohne gesetzliche 

Verpflichtung geführt werden, und Aufzeichnungen der in den §§ 126 bis 128 bezeichneten Art 
dürfen, wenn nicht anderes gesetzlich angeordnet ist, auch im Ausland geführt werden. 
Derartige Bücher und Aufzeichnungen sind auf Verlangen der Abgabenbehörde innerhalb 
angemessen festzusetzender Frist in das Inland zu bringen. Den Büchern und Aufzeichnungen 
zu Grunde zu legende Grundaufzeichnungen sind, wenn sie im Ausland geführt werden, 
innerhalb angemessener Frist in das Inland zu bringen und im Inland aufzubewahren; diese 
Verpflichtung entfällt hinsichtlich jener Vorgänge, die einem im Ausland gelegenen Betrieb, 
einer im Ausland gelegenen Betriebsstätte oder einem im Ausland gelegenen Grundbesitz 
zuzuordnen sind. Es muss gewährleistet sein, dass auch bei Führung der Bücher und 
Aufzeichnungen im Ausland die Erforschung der für die Erhebung der Abgaben wesentlichen 
tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse ohne Erschwernisse möglich ist. 

Die gemäß den §§ 124 oder 125 zu führenden Bücher und Aufzeichnungen sowie die ohne 
gesetzliche Verpflichtung geführten Bücher sind so zu führen, dass sie einem sachverständigen 
Dritten innerhalb angemessener Zeit einen Überblick über die Geschäftsvorfälle vermitteln 
können. Die einzelnen Geschäftsvorfälle sollen sich in ihrer Entstehung und Abwicklung 
verfolgen lassen. 

Dabei gelten insbesondere die folgenden Vorschriften: 

1. Sie sollen in einer lebenden Sprache und mit den Schriftzeichen einer solchen geführt 
werden. Soweit Bücher und Aufzeichnungen nicht in einer für den Abgabepflichtigen im 
Abgabenverfahren zugelassenen Amtssprache geführt werden, hat der Abgabepflichtige auf 
Verlangen der Abgabenbehörde eine beglaubigte Übersetzung der vorgelegten Bücher, 
Aufzeichnungen, hiezu gehörige Belege sowie der Geschäftspapiere und der sonstigen 
Unterlagen im Sinn des § 132 Abs. 1 beizubringen. Soweit es für die Durchführung einer 
abgabenbehördlichen Prüfung (§§ 147 bis 153) erforderlich ist, hat der Abgabepflichtige auf 
seine Kosten für die Übersetzung der eingesehenen Bücher und Aufzeichnungen in eine für 
ihn zugelassene Amtssprache Sorge zu tragen; hiebei genügt die Beistellung eines 
geeigneten Dolmetschers. 

2. Die Eintragungen sollen der Zeitfolge nach geordnet, vollständig, richtig und zeitgerecht 
vorgenommen werden. Die Vornahme von Eintragungen für einen Kalendermonat in die für 
Zwecke der Erhebung der Abgaben vom Umsatz, Einkommen und Ertrag, ausgenommen 
Abzugssteuern, zu führenden Bücher und Aufzeichnungen ist zeitgerecht, wenn sie 
spätestens einen Monat und 15 Tage nach Ablauf des Kalendermonats erfolgt. An die Stelle 
des Kalendermonats tritt das Kalendervierteljahr, wenn dieses auf Grund 
umsatzsteuerrechtlicher Vorschriften für den Abgabenpflichtigen Voranmeldungszeitraum ist. 
Soweit nach den §§ 124 oder 125 eine Verpflichtung zur Führung von Büchern besteht oder 
soweit ohne gesetzliche Verpflichtung Bücher geführt werden, sollen alle Bareingänge und 
Barausgänge in den Büchern oder in den Büchern zu Grunde liegenden Grundaufzeichnungen 
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täglich einzeln festgehalten werden. Abgabepflichtige, die gemäß § 126 Abs. 2 verpflichtet 
sind, ihre Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben aufzuzeichnen, sollen alle Bareinnahmen 
und Barausgaben einzeln festhalten. Der Bundesminister für Finanzen kann durch 
Verordnung Erleichterungen bei den Büchern und Aufzeichnungen festlegen, wenn das 
Festhalten der einzelnen Bareingänge und Barausgänge unzumutbar wäre, sofern die 
ordnungsgemäße Ermittlung der Grundlagen der Abgabenerhebung dadurch nicht gefährdet 
wird. 

3. Die Bezeichnung der Konten und Bücher soll erkennen lassen, welche Geschäftsvorgänge auf 
diesen Konten (in diesen Büchern) verzeichnet werden. Konten, die den Verkehr mit 
Geschäftsfreunden verzeichnen, sollen die Namen und Anschriften der Geschäftsfreunde 
ausweisen. 

4. Soweit Bücher oder Aufzeichnungen gebunden geführt werden, sollen sie nach Maßgabe der 
Eintragungen Blatt für Blatt oder Seite für Seite mit fortlaufenden Zahlen versehen sein. 
Werden Bücher oder Aufzeichnungen auf losen Blättern geführt, so sollen diese in einem 
laufend geführten Verzeichnis (Kontenregister) festgehalten werden. 

5. Die zu Büchern oder Aufzeichnungen gehörigen Belege sollen derart geordnet aufbewahrt 
werden, daß die Überprüfung der Eintragungen jederzeit möglich ist. 

6. Die Eintragungen sollen nicht mit leicht entfernbaren Schreibmitteln erfolgen. An Stellen, die 
der Regel nach zu beschreiben sind, sollen keine leeren Zwischenräume gelassen werden. 
Der ursprüngliche Inhalt einer Eintragung soll nicht mittels Durchstreichens oder auf andere 
Weise unleserlich gemacht werden. Es soll nicht radiert und es sollen auch solche 
Veränderungen nicht vorgenommen werden, deren Beschaffenheit ungewiß läßt, ob sie bei 
der ursprünglichen Eintragung oder erst später vorgenommen worden sind. Werden zur 
Führung von Büchern und Aufzeichnungen oder bei der Erfassung der Geschäftsvorfälle 
Datenträger verwendet, sollen Eintragungen oder Aufzeichnungen nicht in einer Weise 
verändert werden können, dass der ursprüngliche Inhalt nicht mehr ersichtlich ist. Eine 
Überprüfung der vollständigen, richtigen und lückenlosen Erfassung aller Geschäftsvorfälle, 
beispielsweise durch entsprechende Protokollierung der Datenerfassung und nachträglicher 
Änderungen, soll möglich sein. 

(2) Werden die Geschäftsvorfälle maschinell festgehalten, gelten die Bestimmungen des 
Abs. 1 sinngemäß mit der Maßgabe, daß durch gegenseitige Verweisungen oder 
Buchungszeichen der Zusammenhang zwischen den einzelnen Buchungen sowie der 
Zusammenhang zwischen den Buchungen und den Belegen klar nachgewiesen werden sollen; 
durch entsprechende Einrichtungen soll der Nachweis der vollständigen und richtigen Erfassung 
aller Geschäftsvorfälle leicht und sicher geführt werden können und sollen Summenbildungen 
nachvollziehbar sein. 

(3) Zur Führung von Büchern und Aufzeichnungen können Datenträger verwendet werden, 
wenn die inhaltsgleiche, vollständige und geordnete Wiedergabe bis zum Ablauf der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfrist jederzeit gewährleistet ist; die vollständige und richtige 
Erfassung und Wiedergabe aller Geschäftsvorfälle soll durch entsprechende Einrichtungen 
gesichert werden. Wer Eintragungen in dieser Form vorgenommen hat, muß, soweit er zur 
Einsichtgewährung verpflichtet ist, auf seine Kosten innerhalb angemessener Frist diejenigen 
Hilfsmittel zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um die Unterlagen lesbar zu machen, und, 
soweit erforderlich, ohne Hilfsmittel lesbare, dauerhafte Wiedergaben beibringen. Werden 
dauerhafte Wiedergaben erstellt, so sind diese auf Datenträgern zur Verfügung zu stellen. 

 
§ 131a. Für Landes- und Gemeindeabgaben gilt Folgendes: 

1. Die Bestimmungen des § 131 Abs. 1 Z 2 lit. c gelten nicht. Im Übrigen gilt § 131 auch für 
Bücher und Aufzeichnungen, die nach landesgesetzlichen Bestimmungen zu führen sind 
oder ohne eine solche gesetzliche Verpflichtung geführt werden. 

2. Die Abgabenbehörde kann Erleichterungen von der Pflicht zur Führung von Büchern und 
Aufzeichnungen bewilligen, wenn die Bücher und Aufzeichnungen des Abgabepflichtigen 
die Gewähr für eine leichte Überprüfbarkeit bieten. 
 

§ 132. (1) Bücher und Aufzeichnungen sowie die zu den Büchern und Aufzeichnungen 
gehörigen Belege sind sieben Jahre aufzubewahren; darüber hinaus sind sie noch so lange 
aufzubewahren, als sie für die Abgabenerhebung betreffende anhängige Verfahren von 
Bedeutung sind, in denen diejenigen Parteistellung haben, für die auf Grund von 
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Abgabenvorschriften die Bücher und Aufzeichnungen zu führen waren oder für die ohne 
gesetzliche Verpflichtung Bücher geführt wurden. Soweit Geschäftspapiere und sonstige 
Unterlagen für die Abgabenerhebung von Bedeutung sind, sollen sie sieben Jahre aufbewahrt 
werden. Diese Fristen laufen für die Bücher und die Aufzeichnungen vom Schluß des 
Kalenderjahres, für das die Eintragungen in die Bücher oder Aufzeichnungen vorgenommen 
worden sind, und für die Belege, Geschäftspapiere und sonstigen Unterlagen vom Schluß des 
Kalenderjahres, auf das sie sich beziehen; bei einem vom Kalenderjahr abweichenden 
Wirtschaftsjahr laufen die Fristen vom Schluß des Kalenderjahres, in dem das Wirtschaftsjahr 
endet. 

(2) Hinsichtlich der in Abs. 1 genannten Belege, Geschäftspapiere und sonstigen Unterlagen 
kann die Aufbewahrung auf Datenträgern geschehen, wenn die vollständige, geordnete, 
inhaltsgleiche und urschriftgetreue Wiedergabe bis zum Ablauf der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfrist jederzeit gewährleistet ist. Soweit solche Unterlagen nur auf Datenträgern 
vorliegen, entfällt das Erfordernis der urschriftgetreuen Wiedergabe. 

(3) Wer Aufbewahrungen in Form des Abs. 2 vorgenommen hat, muß, soweit er zur 
Einsichtgewährung verpflichtet ist, auf seine Kosten innerhalb angemessener Frist diejenigen 
Hilfsmittel zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um die Unterlagen lesbar zu machen, und, 
soweit erforderlich, ohne Hilfsmittel lesbare, dauerhafte Wiedergaben beibringen. Werden 
dauerhafte Wiedergaben erstellt, so sind diese auf Datenträgern zur Verfügung zu stellen. 
 

4. Abgabenerklärungen. 
§ 133. (1) Die Abgabenvorschriften bestimmen, ...  

 

... 

... 

 

§ 163. (1) Bücher und Aufzeichnungen, die den Vorschriften des § 131 entsprechen, haben 
die Vermutung ordnungsmäßiger Führung für sich und sind der Erhebung der Abgaben zugrunde 
zu legen, wenn nicht ein begründeter Anlass gegeben ist, ihre sachliche Richtigkeit in Zweifel 
zu ziehen. 

(2) Gründe, die nach dem Gesamtbild der Verhältnisse Anlass geben, die sachliche 
Richtigkeit in Zweifel zu ziehen, liegen insbesondere dann vor, wenn die Bemessungsgrundlagen 
nicht ermittelt und berechnet werden können oder eine Überprüfung der Richtigkeit und 
Vollständigkeit wegen Verletzung der Mitwirkungspflicht nicht möglich ist. 
 

... 

... 

 

§ 323. (1) ... 
... 
(45) § 131 Abs. 1 und 4, § 131b Abs. 1 und Abs. 3, soweit sich dieser auf Abs. 1 bezieht, 

und Abs. 5 Z 2, § 132a Abs. 1 bis 7 und § 163 jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 118/2015 treten mit 1. Jänner 2016 in Kraft. § 131b Abs. 2, Abs. 3, soweit sich dieser auf 
Abs. 2 bezieht, und Abs. 4 und Abs. 5 Z 1, 3 und 4 und § 132a Abs. 8 jeweils in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 118/2015 treten mit 1. Jänner 2017 in Kraft. Die §§ 131b und 
132a, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 118/2015, treten, soweit sie sich auf 
Umsätze unter Verwendung von Warenausgabe- und Dienstleistungsautomaten beziehen, erst 
mit 1. Jänner 2017 in Kraft; sie gelten jedoch für vor dem 1. Jänner 2016 in Betrieb genommene 
Warenausgabe- und Dienstleistungsautomaten, soweit sie nicht den Anforderungen der 
§§ 131b und 132a entsprechen, erst ab 1. Jänner 2027. Verordnungen auf Grund der §§ 131 
Abs. 4, 131b Abs. 5 und 132a Abs. 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 118/2015 können bereits ab dem auf die Kundmachung des 
Steuerreformgesetzes 2015/2016, BGBl. I Nr. 118/2015, folgenden Tag erlassen werden. Sie 
dürfen jedoch nicht vor dem Inkrafttreten der neuen gesetzlichen Bestimmungen in Kraft treten, 
soweit sie nicht lediglich Maßnahmen vorsehen, die für ihre mit dem Inkrafttreten der neuen 
gesetzlichen Bestimmungen beginnende Vollziehung erforderlich sind. 
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b) BAO in der Fassung BGBl I 118/2015 in der ab 1.1.2016 

anzuwendenden Fassung 

 

3. Führung von Büchern und Aufzeichnungen, Belegerteilungsverpflichtung 

... 

... 

 
§ 131. (1) Bücher, die gemäß den §§ 124 oder 125 zu führen sind oder die ohne gesetzliche 

Verpflichtung geführt werden, und Aufzeichnungen der in den §§ 126 bis 128 bezeichneten Art 
dürfen, wenn nicht anderes gesetzlich angeordnet ist, auch im Ausland geführt werden. 
Derartige Bücher und Aufzeichnungen sind auf Verlangen der Abgabenbehörde innerhalb 
angemessen festzusetzender Frist in das Inland zu bringen. Den Büchern und Aufzeichnungen 
zu Grunde zu legende Grundaufzeichnungen sind, wenn sie im Ausland geführt werden, 
innerhalb angemessener Frist in das Inland zu bringen und im Inland aufzubewahren; diese 
Verpflichtung entfällt hinsichtlich jener Vorgänge, die einem im Ausland gelegenen Betrieb, 
einer im Ausland gelegenen Betriebsstätte oder einem im Ausland gelegenen Grundbesitz 
zuzuordnen sind. Es muss gewährleistet sein, dass auch bei Führung der Bücher und 
Aufzeichnungen im Ausland die Erforschung der für die Erhebung der Abgaben wesentlichen 
tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse ohne Erschwernisse möglich ist. 

Die gemäß den §§ 124, 125 und 126 zu führenden Bücher und Aufzeichnungen sowie die 
ohne gesetzliche Verpflichtung geführten Bücher sind so zu führen, dass sie einem 
sachverständigen Dritten innerhalb angemessener Zeit einen Überblick über die 
Geschäftsvorfälle vermitteln können. Die einzelnen Geschäftsvorfälle sollen sich in ihrer 
Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen. Dabei gelten insbesondere die folgenden 
Vorschriften: 

Dabei gelten insbesondere die folgenden Vorschriften: 

1. Sie sollen in einer lebenden Sprache und mit den Schriftzeichen einer solchen geführt 
werden. Soweit Bücher und Aufzeichnungen nicht in einer für den Abgabepflichtigen im 
Abgabenverfahren zugelassenen Amtssprache geführt werden, hat der Abgabepflichtige auf 
Verlangen der Abgabenbehörde eine beglaubigte Übersetzung der vorgelegten Bücher, 
Aufzeichnungen, hiezu gehörige Belege sowie der Geschäftspapiere und der sonstigen 
Unterlagen im Sinn des § 132 Abs. 1 beizubringen. Soweit es für die Durchführung einer 
abgabenbehördlichen Prüfung (§§ 147 bis 153) erforderlich ist, hat der Abgabepflichtige 
auf seine Kosten für die Übersetzung der eingesehenen Bücher und Aufzeichnungen in eine 
für ihn zugelassene Amtssprache Sorge zu tragen; hiebei genügt die Beistellung eines 
geeigneten Dolmetschers. 

2. a) Die Eintragungen sollen der Zeitfolge nach geordnet, vollständig, richtig und 
zeitgerecht vorgenommen werden. Die Vornahme von Eintragungen für einen 
Kalendermonat in die für Zwecke der Erhebung der Abgaben vom Umsatz, Einkommen 
und Ertrag, ausgenommen Abzugssteuern, zu führenden Bücher und Aufzeichnungen 
ist zeitgerecht, wenn sie spätestens einen Monat und 15 Tage nach Ablauf des 
Kalendermonats erfolgt. An die Stelle des Kalendermonats tritt das Kalendervierteljahr, 
wenn dieses auf Grund umsatzsteuerrechtlicher Vorschriften für den 
Abgabenpflichtigen Voranmeldungszeitraum ist. 

b) Soweit nach den §§ 124 oder 125 eine Verpflichtung zur Führung von Büchern besteht 
oder soweit ohne gesetzliche Verpflichtung Bücher geführt werden, sollen alle 
Bareingänge und Barausgänge in den Büchern oder in den Büchern zu Grunde 
liegenden Grundaufzeichnungen täglich einzeln festgehalten werden. 

c) Abgabepflichtige, die gemäß § 126 Abs. 2 und Abs. 3 verpflichtet sind, ihre Einnahmen 
und Ausgaben aufzuzeichnen, sollen alle Bargeschäfte einzeln festhalten. 

3. Die Bezeichnung der Konten und Bücher soll erkennen lassen, welche Geschäftsvorgänge 
auf diesen Konten (in diesen Büchern) verzeichnet werden. Konten, die den Verkehr mit 
Geschäftsfreunden verzeichnen, sollen die Namen und Anschriften der Geschäftsfreunde 
ausweisen. 
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4. Soweit Bücher oder Aufzeichnungen gebunden geführt werden, sollen sie nach Maßgabe 
der Eintragungen Blatt für Blatt oder Seite für Seite mit fortlaufenden Zahlen versehen 
sein. Werden Bücher oder Aufzeichnungen auf losen Blättern geführt, so sollen diese in 
einem laufend geführten Verzeichnis (Kontenregister) festgehalten werden. 

5. Die zu Büchern oder Aufzeichnungen gehörigen Belege sollen derart geordnet aufbewahrt 
werden, daß die Überprüfung der Eintragungen jederzeit möglich ist. 

6. a) Die Eintragungen sollen nicht mit leicht entfernbaren Schreibmitteln erfolgen. An 
Stellen, die der Regel nach zu beschreiben sind, sollen keine leeren Zwischenräume 
gelassen werden. Der ursprüngliche Inhalt einer Eintragung soll nicht mittels 
Durchstreichens oder auf andere Weise unleserlich gemacht werden. Es soll nicht 
radiert und es sollen auch solche Veränderungen nicht vorgenommen werden, deren 
Beschaffenheit ungewiss lässt, ob sie bei der ursprünglichen Eintragung oder erst 
später vorgenommen worden sind. 

b) Werden zur Führung von Büchern und Aufzeichnungen oder bei der Erfassung der 
Geschäftsvorfälle Datenträger verwendet, sollen Eintragungen oder Aufzeichnungen 
nicht in einer Weise verändert werden können, dass der ursprüngliche Inhalt nicht 
mehr ersichtlich ist. Eine Überprüfung der vollständigen, richtigen und lückenlosen 
Erfassung aller Geschäftsvorfälle soll insbesondere bei der Losungsermittlung mit 
elektronischem Aufzeichnungssystem durch entsprechende Protokollierung der 
Datenerfassung und nachträglicher Änderungen möglich sein. 

(2) Werden die Geschäftsvorfälle maschinell festgehalten, gelten die Bestimmungen des 
Abs. 1 sinngemäß mit der Maßgabe, daß durch gegenseitige Verweisungen oder 
Buchungszeichen der Zusammenhang zwischen den einzelnen Buchungen sowie der 
Zusammenhang zwischen den Buchungen und den Belegen klar nachgewiesen werden sollen; 
durch entsprechende Einrichtungen soll der Nachweis der vollständigen und richtigen Erfassung 
aller Geschäftsvorfälle leicht und sicher geführt werden können und sollen Summenbildungen 
nachvollziehbar sein. 

(3) Zur Führung von Büchern und Aufzeichnungen können Datenträger verwendet werden, 
wenn die inhaltsgleiche, vollständige und geordnete Wiedergabe bis zum Ablauf der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfrist jederzeit gewährleistet ist; die vollständige und richtige 
Erfassung und Wiedergabe aller Geschäftsvorfälle soll durch entsprechende Einrichtungen 
gesichert werden. Wer Eintragungen in dieser Form vorgenommen hat, muß, soweit er zur 
Einsichtgewährung verpflichtet ist, auf seine Kosten innerhalb angemessener Frist diejenigen 
Hilfsmittel zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um die Unterlagen lesbar zu machen, und, 
soweit erforderlich, ohne Hilfsmittel lesbare, dauerhafte Wiedergaben beibringen. Werden 
dauerhafte Wiedergaben erstellt, so sind diese auf Datenträgern zur Verfügung zu stellen. 

(4) Der Bundesminister für Finanzen kann durch Verordnung Erleichterungen bei der 
Führung von Büchern und Aufzeichnungen, bei der Verwendung eines elektronischen 
Aufzeichnungssystems nach § 131b und bei der Belegerteilungsverpflichtung nach § 132a, 
wenn die Erfüllung dieser Verpflichtungen unzumutbar wäre und die ordnungsgemäße 
Ermittlung der Grundlagen der Abgabenerhebung dadurch nicht gefährdet wird, festlegen. 
Solche Erleichterungen sind nur zulässig: 

1. für Umsätze bis zu einem Jahresumsatz von 30 000 Euro je Betrieb oder wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb, die von Haus zu Haus oder auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen oder 
anderen öffentlichen Orten, jedoch nicht in oder in Verbindung mit fest umschlossenen 
Räumlichkeiten ausgeführt werden, 

2. für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe von abgabenrechtlich begünstigten Körperschaften im 
Sinn des § 45 Abs. 1 und 2, 

3. für bestimmte Warenausgabe- und Dienstleistungsautomaten oder 

4. für Betriebe, bei denen keine Gegenleistung durch Bezahlung mit Bargeld erfolgt, dies 
unbeschadet einer Belegerteilungsverpflichtung nach § 132a. 

 

§ 131a. Für Landes- und Gemeindeabgaben gilt Folgendes: 

1. Die Bestimmungen des § 131 Abs. 1 Z 2 lit. c gelten nicht. Im Übrigen gilt § 131 auch für 
Bücher und Aufzeichnungen, die nach landesgesetzlichen Bestimmungen zu führen sind oder 
ohne eine solche gesetzliche Verpflichtung geführt werden. 
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2. Die Abgabenbehörde kann Erleichterungen von der Pflicht zur Führung von Büchern und 
Aufzeichnungen bewilligen, wenn die Bücher und Aufzeichnungen des Abgabepflichtigen die 
Gewähr für eine leichte Überprüfbarkeit bieten. 

 

§ 131b. (1) 

1. Betriebe haben alle Bareinnahmen zum Zweck der Losungsermittlung mit elektronischer 
Registrierkasse, Kassensystem oder sonstigem elektronischen Aufzeichnungssystem unter 
Beachtung der Grundsätze des § 131 Abs. 1 Z 6 einzeln zu erfassen. 

2. Die Verpflichtung zur Verwendung eines elektronischen Aufzeichnungssystems (Z 1) 
besteht ab einem Jahresumsatz von 15 000 Euro je Betrieb, sofern die Barumsätze dieses 
Betriebes 7 500 Euro im Jahr überschreiten. 

3. Barumsätze im Sinn dieser Bestimmung sind Umsätze, bei denen die Gegenleistung 
(Entgelt) durch Barzahlung erfolgt. Als Barzahlung gilt auch die Zahlung mit Bankomat- 
oder Kreditkarte oder durch andere vergleichbare elektronische Zahlungsformen, die 
Hingabe von Barschecks, sowie vom Unternehmer ausgegebener und von ihm an Geldes 
statt angenommener Gutscheine, Bons, Geschenkmünzen und dergleichen. 
(Anm.: Abs. 2 tritt mit 1.1.2017 in Kraft) 

(3) Die Verpflichtungen nach Abs. 1 sowie Abs. 2 bestehen mit Beginn des viertfolgenden 
Monats nach Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem die Grenzen des Abs. 1 Z 2 erstmals 
überschritten wurden. 

(Anm.: Abs. 4 tritt mit 1.1.2017 in Kraft) 
(Anm.: Abs. 5 Einleitungssatz und Z 1 treten mit 1.1.2017 in Kraft) 

2. Erleichterungen bezüglich der zeitlichen Erfassung der Bareinnahmen hinsichtlich 
betrieblicher Umsätze, die außerhalb der Betriebstätte getätigt werden, 

 (Anm.: Z 3 und 4 treten mit 1.1.2017 in Kraft) 
 

§ 132. (1) Bücher und Aufzeichnungen sowie die zu den Büchern und Aufzeichnungen 
gehörigen Belege sind sieben Jahre aufzubewahren; darüber hinaus sind sie noch so lange 
aufzubewahren, als sie für die Abgabenerhebung betreffende anhängige Verfahren von 
Bedeutung sind, in denen diejenigen Parteistellung haben, für die auf Grund von 
Abgabenvorschriften die Bücher und Aufzeichnungen zu führen waren oder für die ohne 
gesetzliche Verpflichtung Bücher geführt wurden. Soweit Geschäftspapiere und sonstige 
Unterlagen für die Abgabenerhebung von Bedeutung sind, sollen sie sieben Jahre aufbewahrt 
werden. Diese Fristen laufen für die Bücher und die Aufzeichnungen vom Schluß des 
Kalenderjahres, für das die Eintragungen in die Bücher oder Aufzeichnungen vorgenommen 
worden sind, und für die Belege, Geschäftspapiere und sonstigen Unterlagen vom Schluß des 
Kalenderjahres, auf das sie sich beziehen; bei einem vom Kalenderjahr abweichenden 
Wirtschaftsjahr laufen die Fristen vom Schluß des Kalenderjahres, in dem das Wirtschaftsjahr 
endet. 

(2) Hinsichtlich der in Abs. 1 genannten Belege, Geschäftspapiere und sonstigen Unterlagen 
kann die Aufbewahrung auf Datenträgern geschehen, wenn die vollständige, geordnete, 
inhaltsgleiche und urschriftgetreue Wiedergabe bis zum Ablauf der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfrist jederzeit gewährleistet ist. Soweit solche Unterlagen nur auf Datenträgern 
vorliegen, entfällt das Erfordernis der urschriftgetreuen Wiedergabe. 

(3) Wer Aufbewahrungen in Form des Abs. 2 vorgenommen hat, muß, soweit er zur 
Einsichtgewährung verpflichtet ist, auf seine Kosten innerhalb angemessener Frist diejenigen 
Hilfsmittel zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um die Unterlagen lesbar zu machen, und, 
soweit erforderlich, ohne Hilfsmittel lesbare, dauerhafte Wiedergaben beibringen. Werden 
dauerhafte Wiedergaben erstellt, so sind diese auf Datenträgern zur Verfügung zu stellen. 

 

§ 132a. (1) Unternehmer (§ 2 Abs. 1 UStG 1994) haben unbeschadet anderer gesetzlicher 
Vorschriften dem die Barzahlung Leistenden einen Beleg über empfangene Barzahlungen für 
Lieferungen und sonstige Leistungen (§ 1 Abs. 1 Z 1 UStG 1994) zu erteilen. Als Beleg gilt auch 
ein entsprechender elektronischer Beleg, welcher unmittelbar nach erfolgter Zahlung für den 
Zugriff durch den die Barzahlung Leistenden verfügbar ist. Erfolgt die Gegenleistung mit 
Bankomat- oder Kreditkarte oder durch andere vergleichbare elektronische Zahlungsformen, so 
gilt dies als Barzahlung. Als Barzahlung gilt weiters die Hingabe von Barschecks sowie vom 
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Unternehmer ausgegebener und von ihm an Geldes statt angenommener Gutscheine, Bons, 
Geschenkmünzen und dergleichen. 

(2) Die Belegerteilungsverpflichtung kann im Falle einer Organschaft (§ 2 Abs. 2 Z 2 
UStG 1994) auch von der Organgesellschaft, im Falle der Unternehmereinheit im Sinn des 
Umsatzsteuerrechtes auch von einer der in der Unternehmereinheit zusammengeschlossenen 
Personengesellschaften (Personengemeinschaften) erfüllt werden. 

(3) Die Belege haben mindestens folgende Angaben zu enthalten: 

1. eine eindeutige Bezeichnung des liefernden oder leistenden Unternehmers oder 
desjenigen, der gemäß Abs. 2 an Stelle des Unternehmers einen Beleg erteilen kann, 

2. eine fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen, die zur Identifizierung 
des Geschäftsvorfalles einmalig vergeben wird, 

3. den Tag der Belegausstellung, 

4. die Menge und die handelsübliche Bezeichnung der gelieferten Gegenstände oder die Art 
und den Umfang der sonstigen Leistungen und 

5. den Betrag der Barzahlung, wobei es genügt, dass dieser Betrag auf Grund der 
Belegangaben rechnerisch ermittelbar ist. 

(4) Die im Abs. 3 Z 1 und 4 geforderten Angaben können auch durch Symbole oder 
Schlüsselzahlen ausgedrückt werden, wenn ihre eindeutige Bestimmung aus dem Beleg oder 
anderen bei dem die Lieferung oder sonstige Leistung erbringenden Unternehmer vorhandenen 
Unterlagen gewährleistet ist. Die in Abs. 3 Z 4 geforderten Angaben können auch in anderen 
beim Unternehmer oder Leistungsempfänger, soweit dieser ebenfalls Unternehmer ist, 
vorhandenen Unterlagen enthalten sein, wenn auf diese Unterlagen im Beleg hingewiesen ist. 

(5) Der Leistungsempfänger oder der an dessen Stelle die Gegenleistung ganz oder 
teilweise erbringende Dritte hat den Beleg entgegenzunehmen und bis außerhalb der 
Geschäftsräumlichkeiten mitzunehmen. 

(6) 

1. Vom Beleg ist eine Durchschrift oder im selben Arbeitsgang mit der Belegerstellung eine 
sonstige Zweitschrift anzufertigen und aufzubewahren. Als Zweitschrift im Sinn dieser 
Bestimmung gilt auch die Speicherung auf Datenträgern, wenn die Geschäftsvorfälle 
spätestens gleichzeitig mit der Belegerstellung erfasst werden. Die 
Aufbewahrungsverpflichtung gilt neben Zweitschriften auch für die in Abs. 4 genannten 
Unterlagen, beginnt mit der Belegerstellung und beträgt sieben Jahre ab Schluss des 
Kalenderjahres, in dem der Beleg ausgestellt wurde. 

2. Die Durchschrift (Zweitschrift) zählt zu den zu den Büchern oder Aufzeichnungen gehörigen 
Belegen. 

(7) Die Angaben des Abs. 3 Z 2 und 3 sowie die Anfertigung und Aufbewahrung einer 
Durchschrift (Zweitschrift) können bei Berechtigungsausweisen (insbesondere bei 
Eintrittskarten und Fahrausweisen) unterbleiben, wenn deren vollständige Erfassung 
gewährleistet ist. 

(Anm.: Abs. 8 tritt mit 1.1.2017 in Kraft) 

 

4. Abgabenerklärungen. 
§ 133. (1) Die Abgabenvorschriften bestimmen, ... 

 

... 

... 

 

§ 163. (1) Bücher und Aufzeichnungen, die den Vorschriften der §§ 131 und 131b 
entsprechen, haben die Vermutung ordnungsmäßiger Führung für sich und sind der Erhebung 
der Abgaben zugrunde zu legen, wenn nicht ein begründeter Anlass gegeben ist, ihre sachliche 
Richtigkeit in Zweifel zu ziehen. 

(2) Gründe, die nach dem Gesamtbild der Verhältnisse Anlass geben, die sachliche 
Richtigkeit in Zweifel zu ziehen, liegen insbesondere dann vor, wenn die Bemessungsgrundlagen 
nicht ermittelt und berechnet werden können oder eine Überprüfung der Richtigkeit und 
Vollständigkeit wegen Verletzung der Mitwirkungspflicht nicht möglich ist. 
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... 

... 

 

§ 323. (1) ... 
... 
(45) § 131 Abs. 1 und 4, § 131b Abs. 1 und Abs. 3, soweit sich dieser auf Abs. 1 bezieht, 

und Abs. 5 Z 2, § 132a Abs. 1 bis 7 und § 163 jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 118/2015 treten mit 1. Jänner 2016 in Kraft. § 131b Abs. 2, Abs. 3, soweit sich dieser auf 
Abs. 2 bezieht, und Abs. 4 und Abs. 5 Z 1, 3 und 4 und § 132a Abs. 8 jeweils in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 118/2015 treten mit 1. Jänner 2017 in Kraft. Die §§ 131b und 
132a, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 118/2015, treten, soweit sie sich auf 
Umsätze unter Verwendung von Warenausgabe- und Dienstleistungsautomaten beziehen, erst 
mit 1. Jänner 2017 in Kraft; sie gelten jedoch für vor dem 1. Jänner 2016 in Betrieb genommene 
Warenausgabe- und Dienstleistungsautomaten, soweit sie nicht den Anforderungen der 
§§ 131b und 132a entsprechen, erst ab 1. Jänner 2027. Verordnungen auf Grund der §§ 131 
Abs. 4, 131b Abs. 5 und 132a Abs. 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 118/2015 können bereits ab dem auf die Kundmachung des 
Steuerreformgesetzes 2015/2016, BGBl. I Nr. 118/2015, folgenden Tag erlassen werden. Sie 
dürfen jedoch nicht vor dem Inkrafttreten der neuen gesetzlichen Bestimmungen in Kraft treten, 
soweit sie nicht lediglich Maßnahmen vorsehen, die für ihre mit dem Inkrafttreten der neuen 
gesetzlichen Bestimmungen beginnende Vollziehung erforderlich sind. 
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c) BAO in der Fassung BGBl I 118/2015 in der ab 1.1.2017 

anzuwendenden Fassung 
 

§ 131. (1) Bücher, die gemäß den §§ 124 oder 125 zu führen sind oder die ohne gesetzliche 
Verpflichtung geführt werden, und Aufzeichnungen der in den §§ 126 bis 128 bezeichneten Art 
dürfen, wenn nicht anderes gesetzlich angeordnet ist, auch im Ausland geführt werden. 
Derartige Bücher und Aufzeichnungen sind auf Verlangen der Abgabenbehörde innerhalb 
angemessen festzusetzender Frist in das Inland zu bringen. Den Büchern und Aufzeichnungen 
zu Grunde zu legende Grundaufzeichnungen sind, wenn sie im Ausland geführt werden, 
innerhalb angemessener Frist in das Inland zu bringen und im Inland aufzubewahren; diese 
Verpflichtung entfällt hinsichtlich jener Vorgänge, die einem im Ausland gelegenen Betrieb, 
einer im Ausland gelegenen Betriebsstätte oder einem im Ausland gelegenen Grundbesitz 
zuzuordnen sind. Es muss gewährleistet sein, dass auch bei Führung der Bücher und 
Aufzeichnungen im Ausland die Erforschung der für die Erhebung der Abgaben wesentlichen 
tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse ohne Erschwernisse möglich ist. 

Die gemäß den §§ 124, 125 und 126 zu führenden Bücher und Aufzeichnungen sowie die 
ohne gesetzliche Verpflichtung geführten Bücher sind so zu führen, dass sie einem 
sachverständigen Dritten innerhalb angemessener Zeit einen Überblick über die 
Geschäftsvorfälle vermitteln können. Die einzelnen Geschäftsvorfälle sollen sich in ihrer 
Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen. Dabei gelten insbesondere die folgenden 
Vorschriften: 

Dabei gelten insbesondere die folgenden Vorschriften: 

1. Sie sollen in einer lebenden Sprache und mit den Schriftzeichen einer solchen geführt 
werden. Soweit Bücher und Aufzeichnungen nicht in einer für den Abgabepflichtigen im 
Abgabenverfahren zugelassenen Amtssprache geführt werden, hat der Abgabepflichtige auf 
Verlangen der Abgabenbehörde eine beglaubigte Übersetzung der vorgelegten Bücher, 
Aufzeichnungen, hiezu gehörige Belege sowie der Geschäftspapiere und der sonstigen 
Unterlagen im Sinn des § 132 Abs. 1 beizubringen. Soweit es für die Durchführung einer 
abgabenbehördlichen Prüfung (§§ 147 bis 153) erforderlich ist, hat der Abgabepflichtige 
auf seine Kosten für die Übersetzung der eingesehenen Bücher und Aufzeichnungen in eine 
für ihn zugelassene Amtssprache Sorge zu tragen; hiebei genügt die Beistellung eines 
geeigneten Dolmetschers. 

2. a) Die Eintragungen sollen der Zeitfolge nach geordnet, vollständig, richtig und 
zeitgerecht vorgenommen werden. Die Vornahme von Eintragungen für einen 
Kalendermonat in die für Zwecke der Erhebung der Abgaben vom Umsatz, Einkommen 
und Ertrag, ausgenommen Abzugssteuern, zu führenden Bücher und Aufzeichnungen 
ist zeitgerecht, wenn sie spätestens einen Monat und 15 Tage nach Ablauf des 
Kalendermonats erfolgt. An die Stelle des Kalendermonats tritt das Kalendervierteljahr, 
wenn dieses auf Grund umsatzsteuerrechtlicher Vorschriften für den 
Abgabenpflichtigen Voranmeldungszeitraum ist. 

b) Soweit nach den §§ 124 oder 125 eine Verpflichtung zur Führung von Büchern besteht 
oder soweit ohne gesetzliche Verpflichtung Bücher geführt werden, sollen alle 
Bareingänge und Barausgänge in den Büchern oder in den Büchern zu Grunde 
liegenden Grundaufzeichnungen täglich einzeln festgehalten werden. 

c) Abgabepflichtige, die gemäß § 126 Abs. 2 und Abs. 3 verpflichtet sind, ihre Einnahmen 
und Ausgaben aufzuzeichnen, sollen alle Bargeschäfte einzeln festhalten. 

3. Die Bezeichnung der Konten und Bücher soll erkennen lassen, welche Geschäftsvorgänge 
auf diesen Konten (in diesen Büchern) verzeichnet werden. Konten, die den Verkehr mit 
Geschäftsfreunden verzeichnen, sollen die Namen und Anschriften der Geschäftsfreunde 
ausweisen. 

4. Soweit Bücher oder Aufzeichnungen gebunden geführt werden, sollen sie nach Maßgabe 
der Eintragungen Blatt für Blatt oder Seite für Seite mit fortlaufenden Zahlen versehen 
sein. Werden Bücher oder Aufzeichnungen auf losen Blättern geführt, so sollen diese in 
einem laufend geführten Verzeichnis (Kontenregister) festgehalten werden. 

5. Die zu Büchern oder Aufzeichnungen gehörigen Belege sollen derart geordnet aufbewahrt 
werden, daß die Überprüfung der Eintragungen jederzeit möglich ist. 
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6. a) Die Eintragungen sollen nicht mit leicht entfernbaren Schreibmitteln erfolgen. An 
Stellen, die der Regel nach zu beschreiben sind, sollen keine leeren Zwischenräume 
gelassen werden. Der ursprüngliche Inhalt einer Eintragung soll nicht mittels 
Durchstreichens oder auf andere Weise unleserlich gemacht werden. Es soll nicht 
radiert und es sollen auch solche Veränderungen nicht vorgenommen werden, deren 
Beschaffenheit ungewiss lässt, ob sie bei der ursprünglichen Eintragung oder erst 
später vorgenommen worden sind. 

b) Werden zur Führung von Büchern und Aufzeichnungen oder bei der Erfassung der 
Geschäftsvorfälle Datenträger verwendet, sollen Eintragungen oder Aufzeichnungen 
nicht in einer Weise verändert werden können, dass der ursprüngliche Inhalt nicht 
mehr ersichtlich ist. Eine Überprüfung der vollständigen, richtigen und lückenlosen 
Erfassung aller Geschäftsvorfälle soll insbesondere bei der Losungsermittlung mit 
elektronischem Aufzeichnungssystem durch entsprechende Protokollierung der 
Datenerfassung und nachträglicher Änderungen möglich sein. 

(2) Werden die Geschäftsvorfälle maschinell festgehalten, gelten die Bestimmungen des 
Abs. 1 sinngemäß mit der Maßgabe, daß durch gegenseitige Verweisungen oder 
Buchungszeichen der Zusammenhang zwischen den einzelnen Buchungen sowie der 
Zusammenhang zwischen den Buchungen und den Belegen klar nachgewiesen werden sollen; 
durch entsprechende Einrichtungen soll der Nachweis der vollständigen und richtigen Erfassung 
aller Geschäftsvorfälle leicht und sicher geführt werden können und sollen Summenbildungen 
nachvollziehbar sein. 

(3) Zur Führung von Büchern und Aufzeichnungen können Datenträger verwendet werden, 
wenn die inhaltsgleiche, vollständige und geordnete Wiedergabe bis zum Ablauf der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfrist jederzeit gewährleistet ist; die vollständige und richtige 
Erfassung und Wiedergabe aller Geschäftsvorfälle soll durch entsprechende Einrichtungen 
gesichert werden. Wer Eintragungen in dieser Form vorgenommen hat, muß, soweit er zur 
Einsichtgewährung verpflichtet ist, auf seine Kosten innerhalb angemessener Frist diejenigen 
Hilfsmittel zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um die Unterlagen lesbar zu machen, und, 
soweit erforderlich, ohne Hilfsmittel lesbare, dauerhafte Wiedergaben beibringen. Werden 
dauerhafte Wiedergaben erstellt, so sind diese auf Datenträgern zur Verfügung zu stellen. 

(4) Der Bundesminister für Finanzen kann durch Verordnung Erleichterungen bei der 
Führung von Büchern und Aufzeichnungen, bei der Verwendung eines elektronischen 
Aufzeichnungssystems nach § 131b und bei der Belegerteilungsverpflichtung nach § 132a, 
wenn die Erfüllung dieser Verpflichtungen unzumutbar wäre und die ordnungsgemäße 
Ermittlung der Grundlagen der Abgabenerhebung dadurch nicht gefährdet wird, festlegen. 
Solche Erleichterungen sind nur zulässig: 

1. für Umsätze bis zu einem Jahresumsatz von 30 000 Euro je Betrieb oder wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb, die von Haus zu Haus oder auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen oder 
anderen öffentlichen Orten, jedoch nicht in oder in Verbindung mit fest umschlossenen 
Räumlichkeiten ausgeführt werden, 

2. für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe von abgabenrechtlich begünstigten Körperschaften im 
Sinn des § 45 Abs. 1 und 2, 

3. für bestimmte Warenausgabe- und Dienstleistungsautomaten oder 

4. für Betriebe, bei denen keine Gegenleistung durch Bezahlung mit Bargeld erfolgt, dies 
unbeschadet einer Belegerteilungsverpflichtung nach § 132a. 
 

§ 131a. Für Landes- und Gemeindeabgaben gilt Folgendes: 

1. Die Bestimmungen des § 131 Abs. 1 Z 2 lit. c gelten nicht. Im Übrigen gilt § 131 auch für 
Bücher und Aufzeichnungen, die nach landesgesetzlichen Bestimmungen zu führen sind 
oder ohne eine solche gesetzliche Verpflichtung geführt werden. 

2. Die Abgabenbehörde kann Erleichterungen von der Pflicht zur Führung von Büchern und 
Aufzeichnungen bewilligen, wenn die Bücher und Aufzeichnungen des Abgabepflichtigen 
die Gewähr für eine leichte Überprüfbarkeit bieten. 
 

§ 131b. (1) 
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1. Betriebe haben alle Bareinnahmen zum Zweck der Losungsermittlung mit elektronischer 
Registrierkasse, Kassensystem oder sonstigem elektronischen Aufzeichnungssystem unter 
Beachtung der Grundsätze des § 131 Abs. 1 Z 6 einzeln zu erfassen. 

2. Die Verpflichtung zur Verwendung eines elektronischen Aufzeichnungssystems (Z 1) 
besteht ab einem Jahresumsatz von 15 000 Euro je Betrieb, sofern die Barumsätze dieses 
Betriebes 7 500 Euro im Jahr überschreiten. 

3. Barumsätze im Sinn dieser Bestimmung sind Umsätze, bei denen die Gegenleistung 
(Entgelt) durch Barzahlung erfolgt. Als Barzahlung gilt auch die Zahlung mit Bankomat- 
oder Kreditkarte oder durch andere vergleichbare elektronische Zahlungsformen, die 
Hingabe von Barschecks, sowie vom Unternehmer ausgegebener und von ihm an Geldes 
statt angenommener Gutscheine, Bons, Geschenkmünzen und dergleichen. 

(2) Das elektronische Aufzeichnungssystem (Abs. 1 Z 1) ist durch eine technische 
Sicherheitseinrichtung gegen Manipulation zu schützen. Dabei ist die Unveränderbarkeit der 
Aufzeichnungen durch kryptographische Signatur jedes Barumsatzes mittels einer dem 
Steuerpflichtigen zugeordneten Signaturerstellungseinheit zu gewährleisten und die 
Nachprüfbarkeit durch Erfassung der Signatur auf den einzelnen Belegen sicherzustellen. 

(3) Die Verpflichtungen nach Abs. 1 sowie Abs. 2 bestehen mit Beginn des viertfolgenden 
Monats nach Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem die Grenzen des Abs. 1 Z 2 erstmals 
überschritten wurden. 

(4) Das für die Erhebung der Umsatzsteuer zuständige Finanzamt hat auf Antrag des 
Unternehmers mit Feststellungsbescheid die Manipulationssicherheit eines geschlossenen 
Gesamtsystems, das im Unternehmen als elektronisches Aufzeichnungssystem verwendet wird, 
zu bestätigen, wenn eine solche Sicherheit auch ohne Verwendung einer in Abs. 2 geforderten 
Signaturerstellungseinheit besteht. 
Antragsbefugt sind nur Unternehmer, die ein solches geschlossenes Gesamtsystem verwenden 
und eine hohe Anzahl von Registrierkassen im Inland in Verwendung haben. Dem Antrag ist 
ein Gutachten eines gerichtlich beeideten Sachverständigen, in dem das Vorliegen der 
technischen und organisatorischen Voraussetzungen für die Manipulationssicherheit des 
geschlossenen Gesamtsystems bescheinigt wird, anzuschließen. 
Die Wirksamkeit des Feststellungsbescheides erlischt, wenn sich die für seine Erlassung 
maßgeblichen tatsächlichen Verhältnisse geändert haben. 
Unternehmer haben jede Änderung der tatsächlichen Verhältnisse für die Erlassung des 
Feststellungbescheides über die Manipulationssicherheit geschlossener Gesamtsysteme dem 
Finanzamt binnen einem Monat, gerechnet vom Eintritt des meldepflichtigen Ereignisses, zu 
melden. 

(5) Der Bundesminister für Finanzen kann durch Verordnung festlegen: 

1. Einzelheiten zur technischen Sicherheitseinrichtung, zur Signaturerstellungseinheit, zur 
kryptografischen Signatur, sowie zu anderen, der Datensicherheit dienenden Maßnahmen, 

2. Erleichterungen bezüglich der zeitlichen Erfassung der Bareinnahmen hinsichtlich 
betrieblicher Umsätze, die außerhalb der Betriebstätte getätigt werden, 

3. Einzelheiten über die Erlassung von Feststellungsbescheiden (Abs. 4), insbesondere über 
die technischen und organisatorischen Anforderungen zur Gewährleistung der 
Manipulationssicherheit geschlossener Gesamtsysteme, die im Unternehmen als 
elektronische Aufzeichnungssysteme verwendet werden, sowie die im Abs. 4 genannte 
Anzahl von Registrierkassen, 

4. Einzelheiten von Form und Inhalt der Meldungen nach Abs. 4 letzter Unterabsatz. 
 

§ 132. (1) Bücher und Aufzeichnungen sowie die zu den Büchern und Aufzeichnungen 
gehörigen Belege sind sieben Jahre aufzubewahren; darüber hinaus sind sie noch so lange 
aufzubewahren, als sie für die Abgabenerhebung betreffende anhängige Verfahren von 
Bedeutung sind, in denen diejenigen Parteistellung haben, für die auf Grund von 
Abgabenvorschriften die Bücher und Aufzeichnungen zu führen waren oder für die ohne 
gesetzliche Verpflichtung Bücher geführt wurden. Soweit Geschäftspapiere und sonstige 
Unterlagen für die Abgabenerhebung von Bedeutung sind, sollen sie sieben Jahre aufbewahrt 
werden. Diese Fristen laufen für die Bücher und die Aufzeichnungen vom Schluß des 
Kalenderjahres, für das die Eintragungen in die Bücher oder Aufzeichnungen vorgenommen 
worden sind, und für die Belege, Geschäftspapiere und sonstigen Unterlagen vom Schluß des 
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Kalenderjahres, auf das sie sich beziehen; bei einem vom Kalenderjahr abweichenden 
Wirtschaftsjahr laufen die Fristen vom Schluß des Kalenderjahres, in dem das Wirtschaftsjahr 
endet. 

(2) Hinsichtlich der in Abs. 1 genannten Belege, Geschäftspapiere und sonstigen Unterlagen 
kann die Aufbewahrung auf Datenträgern geschehen, wenn die vollständige, geordnete, 
inhaltsgleiche und urschriftgetreue Wiedergabe bis zum Ablauf der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfrist jederzeit gewährleistet ist. Soweit solche Unterlagen nur auf Datenträgern 
vorliegen, entfällt das Erfordernis der urschriftgetreuen Wiedergabe. 

(3) Wer Aufbewahrungen in Form des Abs. 2 vorgenommen hat, muß, soweit er zur 
Einsichtgewährung verpflichtet ist, auf seine Kosten innerhalb angemessener Frist diejenigen 
Hilfsmittel zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um die Unterlagen lesbar zu machen, und, 
soweit erforderlich, ohne Hilfsmittel lesbare, dauerhafte Wiedergaben beibringen. Werden 
dauerhafte Wiedergaben erstellt, so sind diese auf Datenträgern zur Verfügung zu stellen. 

 
§ 132a. (1) Unternehmer (§ 2 Abs. 1 UStG 1994) haben unbeschadet anderer gesetzlicher 

Vorschriften dem die Barzahlung Leistenden einen Beleg über empfangene Barzahlungen für 
Lieferungen und sonstige Leistungen (§ 1 Abs. 1 Z 1 UStG 1994) zu erteilen. Als Beleg gilt auch 
ein entsprechender elektronischer Beleg, welcher unmittelbar nach erfolgter Zahlung für den 
Zugriff durch den die Barzahlung Leistenden verfügbar ist. Erfolgt die Gegenleistung mit 
Bankomat- oder Kreditkarte oder durch andere vergleichbare elektronische Zahlungsformen, so 
gilt dies als Barzahlung. Als Barzahlung gilt weiters die Hingabe von Barschecks sowie vom 
Unternehmer ausgegebener und von ihm an Geldes statt angenommener Gutscheine, Bons, 
Geschenkmünzen und dergleichen. 

(2) Die Belegerteilungsverpflichtung kann im Falle einer Organschaft (§ 2 Abs. 2 Z 2 
UStG 1994) auch von der Organgesellschaft, im Falle der Unternehmereinheit im Sinn des 
Umsatzsteuerrechtes auch von einer der in der Unternehmereinheit zusammengeschlossenen 
Personengesellschaften (Personengemeinschaften) erfüllt werden. 

(3) Die Belege haben mindestens folgende Angaben zu enthalten: 

1. eine eindeutige Bezeichnung des liefernden oder leistenden Unternehmers oder 
desjenigen, der gemäß Abs. 2 an Stelle des Unternehmers einen Beleg erteilen kann, 

2. eine fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen, die zur Identifizierung 
des Geschäftsvorfalles einmalig vergeben wird, 

3. den Tag der Belegausstellung, 

4. die Menge und die handelsübliche Bezeichnung der gelieferten Gegenstände oder die Art 
und den Umfang der sonstigen Leistungen und 

5. den Betrag der Barzahlung, wobei es genügt, dass dieser Betrag auf Grund der 
Belegangaben rechnerisch ermittelbar ist. 

(4) Die im Abs. 3 Z 1 und 4 geforderten Angaben können auch durch Symbole oder 
Schlüsselzahlen ausgedrückt werden, wenn ihre eindeutige Bestimmung aus dem Beleg oder 
anderen bei dem die Lieferung oder sonstige Leistung erbringenden Unternehmer vorhandenen 
Unterlagen gewährleistet ist. Die in Abs. 3 Z 4 geforderten Angaben können auch in anderen 
beim Unternehmer oder Leistungsempfänger, soweit dieser ebenfalls Unternehmer ist, 
vorhandenen Unterlagen enthalten sein, wenn auf diese Unterlagen im Beleg hingewiesen ist. 

(5) Der Leistungsempfänger oder der an dessen Stelle die Gegenleistung ganz oder 
teilweise erbringende Dritte hat den Beleg entgegenzunehmen und bis außerhalb der 
Geschäftsräumlichkeiten mitzunehmen. 

(6) 

1. Vom Beleg ist eine Durchschrift oder im selben Arbeitsgang mit der Belegerstellung eine 
sonstige Zweitschrift anzufertigen und aufzubewahren. Als Zweitschrift im Sinn dieser 
Bestimmung gilt auch die Speicherung auf Datenträgern, wenn die Geschäftsvorfälle 
spätestens gleichzeitig mit der Belegerstellung erfasst werden. Die 
Aufbewahrungsverpflichtung gilt neben Zweitschriften auch für die in Abs. 4 genannten 
Unterlagen, beginnt mit der Belegerstellung und beträgt sieben Jahre ab Schluss des 
Kalenderjahres, in dem der Beleg ausgestellt wurde. 

2. Die Durchschrift (Zweitschrift) zählt zu den zu den Büchern oder Aufzeichnungen gehörigen 
Belegen. 



13 

 

(7) Die Angaben des Abs. 3 Z 2 und 3 sowie die Anfertigung und Aufbewahrung einer 
Durchschrift (Zweitschrift) können bei Berechtigungsausweisen (insbesondere bei 
Eintrittskarten und Fahrausweisen) unterbleiben, wenn deren vollständige Erfassung 
gewährleistet ist. 

(8) Bei Verwendung von elektronischen Registrierkassen, Kassensystemen oder sonstigen 
elektronischen Aufzeichnungssystemen nach § 131b hat der Beleg zusätzlich zu den in Abs. 3 
angeführten Mindestangaben weitere Angaben, die insbesondere zur Nachvollziehbarkeit des 
einzelnen Geschäftsvorfalles und der Identifizierung des belegausstellenden Unternehmers 
dienen, zu enthalten. Der Bundesminister für Finanzen kann diese weiteren Angaben durch 
Verordnung festlegen. 

 

4. Abgabenerklärungen. 
§ 133. (1) Die Abgabenvorschriften bestimmen, ... 
 

... 

... 
 

§ 163. (1) Bücher und Aufzeichnungen, die den Vorschriften der §§ 131 und 131b 
entsprechen, haben die Vermutung ordnungsmäßiger Führung für sich und sind der Erhebung 
der Abgaben zugrunde zu legen, wenn nicht ein begründeter Anlass gegeben ist, ihre sachliche 
Richtigkeit in Zweifel zu ziehen. 

(2) Gründe, die nach dem Gesamtbild der Verhältnisse Anlass geben, die sachliche 
Richtigkeit in Zweifel zu ziehen, liegen insbesondere dann vor, wenn die Bemessungsgrundlagen 
nicht ermittelt und berechnet werden können oder eine Überprüfung der Richtigkeit und 
Vollständigkeit wegen Verletzung der Mitwirkungspflicht nicht möglich ist. 
 

... 

... 

 

§ 323. (1) ... 
... 
(45) § 131 Abs. 1 und 4, § 131b Abs. 1 und Abs. 3, soweit sich dieser auf Abs. 1 bezieht, 

und Abs. 5 Z 2, § 132a Abs. 1 bis 7 und § 163 jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 118/2015 treten mit 1. Jänner 2016 in Kraft. § 131b Abs. 2, Abs. 3, soweit sich dieser auf 
Abs. 2 bezieht, und Abs. 4 und Abs. 5 Z 1, 3 und 4 und § 132a Abs. 8 jeweils in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 118/2015 treten mit 1. Jänner 2017 in Kraft. Die §§ 131b und 
132a, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 118/2015, treten, soweit sie sich auf 
Umsätze unter Verwendung von Warenausgabe- und Dienstleistungsautomaten beziehen, erst 
mit 1. Jänner 2017 in Kraft; sie gelten jedoch für vor dem 1. Jänner 2016 in Betrieb genommene 
Warenausgabe- und Dienstleistungsautomaten, soweit sie nicht den Anforderungen der 
§§ 131b und 132a entsprechen, erst ab 1. Jänner 2027. Verordnungen auf Grund der §§ 131 
Abs. 4, 131b Abs. 5 und 132a Abs. 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 118/2015 können bereits ab dem auf die Kundmachung des 
Steuerreformgesetzes 2015/2016, BGBl. I Nr. 118/2015, folgenden Tag erlassen werden. Sie 
dürfen jedoch nicht vor dem Inkrafttreten der neuen gesetzlichen Bestimmungen in Kraft treten, 
soweit sie nicht lediglich Maßnahmen vorsehen, die für ihre mit dem Inkrafttreten der neuen 
gesetzlichen Bestimmungen beginnende Vollziehung erforderlich sind. 


